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Veranstaltungen

Redaktionsschlussänderungen 
wegen Fastnacht 

Der Redaktionsschluss für KW 10 wird von Montag, 04.03.2019 
auf Freitag, 01.03.2019, 10.00 Uhr vorverlegt. Ö� nungszeiten Bürgermeisteramt 

über Fastnacht 
Das Bürgermeisteramt ist am „Schmutzigen Donnerstag“, 
28.02.2019 nur vormittags geö� net und nachmittags geschlos-
sen.  Am  Rosenmontag, 04.03.2019, ist das Bürgermeisteramt 
ganztags geschlossen.

Gemeindekasse geschlossen 
Die Gemeindekasse ist am Donnerstag, 07.03.2019 ganztags 
geschlossen. 

Unsere Jubilare im März 2019 

01.03. Rainer Klemenz 75 Jahre 
23.03. Berta Schlegel 80 Jahre  
  
Ihnen und den Altersjubilaren, die namentlich 
nicht genannt werden wollen, gratuliert die 
Gemeinde recht herzlich zum Geburtstag! 
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Kloster Apotheke St. Märgen 2 19
Mo. - Sa., 08.30 - 12.30 Uhr;
Mo., Di., Do., Fr., 14.30 - 18.00 Uhr.
Mittwochnachm. geschlossen.

Ärztlicher Notfalldienst
Notruf / Rettungsdienst /Feuerwehr:  112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis:  116 117 

Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
 01803/222555-45 

Krankentransport:  0761/19222

Wichtige Rufnummern
Störungshotline für Strom:  
ENBW 0800/3629477
Badenova 0800/27667767

Polizeiposten Hinterzarten  07652/9177-0

Bestattungen Horizonte Dreisamtal
 0761/4014898

Sonstige Hilfsdienste
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen
Pfarrbüro 9103-0  
Beerdigungsbereitschaft 0160/6209120 

Kindergarten St. Michael 470

Mobiler Sozialer Dienst
(P� egedienst des DRK):   07660/920353 
oder  0175/2244311

Fachstelle Sucht (bwlv) 07651/2422 
Hauptstelle Freiburg:  0761/156309-0 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000/116016  

Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  0800/4203040

Kirchliche Sozialstation 
Dreisamtal gGmbH 07661/9868-0   

Einsatz Dorfhelferin 07661/7077  

Essen auf Rädern 07651/911843

Hospizgruppe Dreisamtal 07661/3910 

Integrationsfachdienst  0761/36894-500   

Beratungsstelle für ältere Menschen
  07661/391-114  

Tageselternverein Dreisamtal/
Hochschwarzwald 07651/972051  

Landwirtschaftlischer
Betriebshelferdienst 07602/9101-26

APOTHEKENNOTDIENST
jeweils 08:30 Uhr bis nächsten Tag 08:30 Uhr

Mittwoch, 27.02.2019
Bären-Apotheke Freiburg-Kappel
Moosmattenstr. 5, Tel. 0761 - 6 00 81 86
Park-Apotheke Lenzkirch
Kirchplatz 7, Tel. 07653 - 2 90
Donnerstag, 28.02.2019
Titisee-Apotheke Titisee
Jägerstr. 2, Tel. 07651 - 82 02
Freitag, 01.03.2019
Bromberg-Apotheke Freiburg-Wiehre
Talstr. 22, Tel. 0761 - 70 00 00
Sche� el-Apotheke Lö�  ngen
Untere Hauptstr. 8, Tel. 07654 - 9 10 60
Samstag, 02.03.2019
Kur-Apotheke Kirchzarten
Hauptstr. 16, Tel. 07661 - 43 33
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel. 07652 - 9 11 40
Sonntag, 03.03.2019
St. Barbara-Apotheke 
Freiburg-Littenweiler
Lindenmattenstr. 40, Tel. 0761 - 61 12 60
Stadt-Apotheke Neustadt
Hauptstr. 6, Tel. 07651 - 93 38 80
Montag, 04.03.2019
Apotheke St. Gallus Kirchzarten
Hauptstr. 17, Tel. 07661 - 50 47
Dienstag, 05.03.2019
Münster-Apotheke Neustadt
Scheuerlenstr. 20, Tel. 07651 - 92 26 60
Waldsee-Apotheke Caunes Freiburg
Schwarzwaldstr. 127, Tel. 0761 - 3 25 24
Mittwoch, 06.03.2019
Pinocchio-Apotheke Freiburg
Günterstalstr. 11, Tel. 0761 - 7 07 51 55 

0800 0022833 (aus dem Festnetz kostenfrei)
22833 (aus allen Mobilnetzen nicht kostenfrei)

WICHTIGE RUFNUMMERN • EINRICHTUNGEN UND ADRESSEN

Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 
für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem 
Rathaus. Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs. 

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.

Impressum:
Herausgeber: Bürgermeisteramt St. Märgen, Telefon 07669 9118-0, Telefax 07669 9118-40, 
e-mail: standesamt@st-maergen.de, Internet: www.st-maergen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Manfred Kreutz
Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

RATHAUS ST. MÄRGEN
BÜRGERMEISTERAMT:
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag,  08.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
  
Michael Faller Rechnungsamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 19
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Stefan Metzger Standesamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 27
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Silvia Rombach Gemeindekasse
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 13
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Bettina Saier Vorzimmer Bürgermeister
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 11
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Martina Schmitt Einwohnermeldeamt - Bürgerbüro
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 16
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Frank Simon Hauptamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 14
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Sabine Mark  Inklusionsvermittler
jeden 1. Donnerstag im Monat 
von 16.00 - 17.00 Uhr
Telefon (0 76 69) 9118-23

Tourist-Information
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: (07652) 12 06 - 83 90 
Außerhalb der Ö� nungszeiten: 
Telefon: (07652) 12 06 - 0 

www.st-maergen.de
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FÜR UNSERE 
MITBÜRGER NOTIERT

In den Nachbargemeinden

Badischer Landwirtschaft-
licher Hauptverband e.V. 
(BLHV) 
Der Kreisverband Hochschwarzwald im 
BLHV hält am  Montag, den 11. März 2019, 
um 13.00 Uhr  im Kurhaus in Titisee, See-
straße 1 (Busparkplatz), 79822 Titisee-Neu-
stadt seine diesjährige Kreisversammlung 
ab.  
Nach einem Kurzbericht über die Arbeit des 
Kreisvorstandes im zurückliegenden Jahr 
durch den Kreisvorsitzenden Eugen Tritsch-
ler widmen wir die Versammlung dem The-
ma: 

Turbo im Betrieb – keine Zeit für sich? – 
ausgebrannt? 
Persönlicher Erfahrungsbericht zum Burn-
Out - Stefan Leichenauer, Landwirt aus Ten-
gen 
Leben und arbeiten im Gleichgewicht - ge-
sunder Umgang mit Stress - Referenten: Ste-
fan Leipnitz und Christiane Mayer, SVLFG 
Die SVLFG-Beratungsstelle des BLHV stellt 
sich vor - Helga Blattmann und Silke Grüne-
wald, BLHV 

Anschl.: Austausch mit den Referenten und 
den Versammlungsteilnehmern 
  
BLHV - Bezirksgeschäftsstelle 
Freiburg-Hochschwarzwald  

 
 

VHS St. Märgen

Neuer Kurs mit Werner Rückel: 
Qi Gong - die 18 Harmonien 
Qi Gong - Neiyanggong ist eine Selbst-
übungsmethode zur P� ege des Lebens, 
in der „die Bewegung in der Ruhe und die 
Ruhe in der Bewegung“ liegt. Durch sanfte 
und � ießende Bewegungen und damit ver-
bundener Atmung kommt es beim regelmä-
ßigen Üben zu geistiger, seelischer und kör-
perlicher Frische und Ausgeglichenheit und 
damit einhergehenden Stressabbau im Kör-
per und im Geiste. Außerdem werden Rheu-
matische Beschwerden und Bewegungsein-
schränkungen gemindert. Die Zerti� zierung 
durch den Deutschen Dachverbandes für 
Qi Gong im DYYSG ermöglichst es, dass 
Qi-Gong-Kurse von Werner Rückel von den 
meisten gesetzlichen Krankenkassen bezu-
schusst werden.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 13. März 
und dauert 12 Termine, jeweils mittwochs 
von 14.45 bis 16.15 Uhr in der Aula der Schu-
le in St. Märgen.

Pain de campagne - 
französisches Landbrot 
Dieses Brot ist in Frankreich sehr beliebt und 
erfreut sich darüber hinaus in ganz Europa 
einer wachsenden Wertschätzung. Es wird 
traditionell aus Weizenmehl mit einem klei-
nen Anteil Roggenmehl und mit Weizensau-
erteig hergestellt und über einen längeren 
Zeitraum bei niedrigen Temperaturen ge-
reift. Dies ergibt Aroma ohne Ende, die be-
kannte und beliebte o� ene, unregelmäßig 
geporte, feucht-saftige Krume und durch 
ein kräftiges Ausbacken eine krachend 
knusprige Kruste.
Wir erlernen im Kurs die verschiedenen, 
traditionellen Herstellungsschritte, die Ver-
wendung des Sauerteigs auf verschiedene 
Arten, die Handhabung des weichen Teigs, 
die besonderen, französischen Knetmetho-
den, das typische Formen zu einem Bâtarde, 
die kühle Lagerung des Teiglings und das 
Backen mit Dampf.
Materialkosten in Höhe von 2 € werden im 
Kurs erhoben.
Bitte mitbringen: eine Schürze und ein Ge-
schirrhandtuch + eine Box für Versucherle.
Leitung: Rudolf Schwär
Der Kurs � ndest am Freitag, 15. März von 
18.30 - 21.30 Uhr in der Küche der Schule 
St. Märgen statt. 

Anmeldungen für alle Kurse nimmt die 
Volkshochschule in St. Märgen, 
Tel. 07669/486 oder per E-Mail unter 
info@vhs-st-maergen.de entgegen!

Mitgestalterinnen und Mitgestalter gesucht! 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von St. Märgen, 

am 26. Mai 2019 wählt St. Märgen die neuen Mitglieder des Ge-
meinderats.
Die bisherigen beiden Listen der CDU und Freien Bürger haben 
sich entschlossen, dieses Jahr mit einer gemeinsamen Liste „Freie 
Bürger“ anzutreten. Sie ist parteilos und unabhängig.
Diesen neuen Weg möchten wir mit möglichst vielen Bürgerinnen 
und Bürgern gehen. Gestaltet mit uns die Zukunft unserer Gemein-
de und übernehmt Verantwortung für unsere Gemeinde und unser 
Leben hier!
Ganz besonders möchten wir unsere Frauen und jungen Bürger 
ermutigen, sich zur Wahl zu stellen.
Warum? 50% der Einwohner sind weiblich, aber im bisherigen 

Gemeinderat sitzt nur eine Frau! Und da die Entscheidungen des 
Gemeinderates oft weit in die Zukunft wirken, sollten auch junge 
Menschen an ihnen mitwirken.
Nur wer sich einbringt und engagiert, kann gestalten, also traut 
Euch!
Habt Ihr Interesse? 

Dann macht mit und kommt am

Mittwoch, 13.03.2019 um 19.30 Uhr ins Hotel Löwen

zu unserer nächsten Infoveranstaltung. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Die Gemeinderäte und Kandidaten für St. Märgen 

Stellenangebote

Abt-Steyrer-Schule St. Peter 
Bundesfreiwilligenjahr (BFD) Stelle frei ab 01.08.2019 
Wir, die Abt-Steyrer-Schule in St. Peter (anerkannte Einsatzstel-
le) bieten Dir die Möglichkeit ein Bundesfreiwilligenjahr (BFD) zu 
absolvieren. Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 01.08.2019- 
01.08.2020  eine/n engagierte/n und selbstbewusste/n Jugendli-
che/n. Die Abt-Steyrer-Schule ist sehr gut mit ö� entlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen. Rückfragen: Tel. 07660/9102-50. Bewerbungen 
per Post an Abt-Steyrer-Schule St. Peter, Mühlegraben 2, 79271 St. 
Peter oder per E-Mail an poststelle@04146468.schule.bwl.de 

Herzlichen Glückwunsch Fabian Rießle

Die Gemeinde gratuliert Fabian Rießle zur 
Goldmedaille im Team-Sprint bei der Nordi-
schen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld und 
wünscht weiterhin viel Erfolg.
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
Haushaltssatzung der Gemeinde St. Märgen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde St. Märgen am 18. Dezember 2018 die 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:   
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen    EUR 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 4.527.240,00 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 4.545.880,00 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von    -18.640,00 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von   -18.640,00 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.243.180,00 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.062.680,00 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 180.500,00 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  167.650,00 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  140.800,00 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 26.850,00 
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von    207.350,00 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 125.700,00 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -125.700,00 
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 81.650,00 
  
§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  0,00 

§ 3 Verp� ichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verp� ichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verp� ichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  0,00 
  
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  600.000,00 
  
§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  450 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf    340 v. H. 
 der Steuermessbeträge; 
2. für die Gewerbesteuer auf  340 V. H. 
 der Steuermessbeträge. 
  
Hinweis: 
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zu-
standekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß innerhalb eines Jahres seit der ö� entlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO 
beanstandet hat- von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der ö� entlichen Bekanntmachung der Satzung un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die 
Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, der Genehmigung der Satzung oder die ö� entliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.   
Ausgefertigt: 
St. Märgen, den 18. Dezember 2018 
Manfred Kreutz 
Bürgermeister   

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2019 vom 28. Februar 2019 bis einschließlich 11. März 2019 im Rathaus St. Märgen, Rechnungsamt, zu den üblichen Dienststunden zur 
Einsichtnahme ausgelegt ist.  
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Feststellung und ö� entliche Auslegung der Jahresrechnung 2017 der Gemeinde St. Märgen 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde St. Märgen am 19. Februar 2019 den 
Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest: 

1. Ergebnisrechnung EUR 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von 4.464.525,36 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von 4.129.596,96 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 334.928,40 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.4 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)  0,00

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 334.928,40 

2. Finanzrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.035.756,83 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.577.190,74 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 458.566,09 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 194.674,05 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 362.553,74 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -167.879,69 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 290.686,40 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 686.307,59 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 807.479,80 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) -121.172,21 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

169.514,19 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 1.245,39 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.008.129,59 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 170.759,58 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahre (Saldo aus 2.13 und 2.14) 1.178.889,17 

3. Bilanz EUR 

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00

3.2 Sachvermögen 12.559.238,41 

3.3 Finanzvermögen  1.441.531,76

3.4 Abgrenzungsposten 51.516,10 

3.5 Nettopostion 0,00 

3.6 Gesamtbetrag der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 14.052.286,27 

3.7 Basiskapital 6.767.550,69 

3.8 Rücklagen 334.928,40 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 4.770.850,63 

3.11 Rückstellungen 0,00 

3.12 Verbindlichkeiten  2.127.238,05

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 51.718,50 

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 14.052.286,27 
  

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 
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(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 

Sonderergebnis
Ordentliches 

Ergebnis
ordentlichen 
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

1 2 3 4 5

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 0,00 334.928,40 0,00 0,00 6.767.550,69

2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem 
ordentlichen Ergebnis

3
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 
Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses

-334.928,40 334.928,40

4
Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen 
Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 
des Gesetzes zur Reform des Gde.haushaltsrechts

5
Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen 
Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

6
Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen 
Ergebnisses durch einen Überschuss des 
Sonderergebnisses

7
Zuführung eines Überschusses des 
Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

8
Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

9
Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen 
Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

10
Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen 
Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus 
Vorjahren in das Folgejahr

11
Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen 
Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital

12 Verrechnung eines Fehlbetrags des 
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital

13 vorläufige Endbestände 334.928,40 6.767.550,69

14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 
Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO

15 Endbestände 334.928,40 6.767.550,69

Ergebnis des Haushaltsjahres
Rücklagen aus Überschüssen 

des

Euro

Stufen der Ergebnisverwendung und des 
Haushaltsausgleichs

Basis-            
kapital

 
 
 
Die Jahresrechnung der Gemeinde St. Märgen für das Haushaltsjahr 2017 liegt gem. § 95b 
Abs. 2 der Gemeindeordnung in der Zeit vom 28. Februar 2019 bis einschließlich 11. März 
2019 im Rathaus, Rechnungsamt, zu den üblichen Dienststunden zur Einsicht aus. AUS DEM 
GEMEINDERAT

Sitzung vom 19.02.2019 
Feststellung der Jahresrechnung 2017 
Die Jahresrechnung 2017 mit Rechen-
schaftsbericht wurde in der Gemeinderats-
sitzung vom 22.01.2019 an die Gemeinde-
räte verteilt. Michael Faller erläuterte die 
vorliegende Jahresrechnung ausführlich 
und beantwortete die von Seiten der Ge-
meinderäte gestellten Fragen. Im Anschluss 
wurde die Jahresrechnung wie beschlossen. 
(Feststellungsbeschluss siehe an anderer 
Stelle des Amtsblatts) 
Der Beschluss erfolgte einstimmig.  

Die Jahresrechnung der Gemeinde St. Märgen für das Haushaltsjahr 2017 liegt gem. § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung in der Zeit vom 28. 
Februar 2019 bis einschließlich 11. März 2019 im Rathaus, Rechnungsamt, zu den üblichen Dienststunden zur Einsicht aus. 

Kostenbeteiligung an der Förderschule 
Titisee-Neustadt 
Bürgermeister Manfred Kreutz stellt den Ta-
gesordnungspunkt vor. Er teilt mit, dass es 
hierzu noch keine Beschlussfassung ansteht, 
da noch keine Aussagen zu den anfallenden 
Kosten vorliegen. Es soll heute zuerst nur 
ein Stimmungsbild des Gemeinderates zu 
der Anfrage der Stadt Titisee-Neustadt ein-
geholt werden. Nach Abschluss der Diskus-
sion kann festgehalten werden, dass eine 
Kostenbeteiligung befürwortet wird. Diese 
soll auf Grundlage der laufenden Abschrei-
bungen erfolgen. Sobald konkrete Kosten 
für die Maßnahme vorliegen, soll ein Auftei-
lungsschlüssel nach Einwohner- und Schü-
lerzahlen gefunden werden. Ein Beschluss 
erfolgte nicht. 
  
Stellungnahme zu Bauanträgen
• Antrag auf Umbaumaßnahmen und Erwei-

terung der Einliegerwohnung, Waldweg 6, 
Flst. Nr. 91/34

 
Der Gemeinderat erteilte einstimmig das 
Einvernehmen. 
  
Bekanntgaben
• Der Umbau der bisherigen Volksbankräu-

me zur Tourist-Info ist abgeschlossen
• Die noch vorhandenen Bücher des verstor-

benen Ehrenbürgers Ernst Hug werden in 
den nächsten Tagen an Interessierte ver-
schenkt

• Die Umweltzone auf der B31 in Freiburg 
tritt in Kraft. In diesem Zug kommt in den 
davon betro� enen Umlandgemeinden 
eine Tonnagebeschränkung auf 12 Ton-
nen. Weitere Forderungen, wie bspw. Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen auf ver-
schiedenen Streckenabschnitten, werden 
gestellt werden.
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• Der Zweckverband Hochschwarzwald 
fasst in seiner Sitzung vom 18.01.2019 
folgende Beschlüsse: Das Toilettenpro-
jekt in Titisee wurde genehmigt; der
Zweckverbandsvorsitzende wurde bestä-
tigt; der frei gewordene Aufsichtsratssitz 
wurde mit einem Vertreter der Kooperati-
onsgemeinden besetzt; als Nachfolge des 
verstorbenen Aufsichtsratsvorsitzenden 
Stefan Wirbser wurde Bürgermeister Jür-
gen Kaiser, Schluschsee, gewählt

 

TOURIST
INFORMATION

Veranstaltungen in St. Märgen 
(27.02. bis 06.03.) 

Donnerstag, 28.02.2019  

11:11 - 12:11 Uhr 
Dorfbrunnen  
Fasnet - Schmutziger Dunschdig Narren-
baum stellen 
Traditionell wird der Narrenbaum in der 
Dorfmitte aufgestellt. Dazu und zum anschl. 
närrischen Treiben heißen Sie die Betzitg-
lunki herzlich willkommen. 
  
18:11 Uhr  
Hotel Löwen 
Fasnet - Schmutziger Dunschdig - Närri-
sches Treiben 
Am „Schmutzige Dunschdig“ startet um 
18.11 Uhr der Hemdglunker-Umzug bei 
der Tankstelle und endet vor dem Rathaus. 
Ab 20.11 Uhr � ndet die Hemdglunkerparty 
mit Barbetrieb im Sportheim „Abseits“ in St. 
Märgen statt. Die „Betzitglunkis“ freuen sich 
auf viele närrische Hemdglunkis! 

Freitag, 01.03.2019  

19:33 Uhr  
Vereinslokal Glashütte 
Party im Hexenkessel 
Mit DJ Andy im Vereinslokal in der Glashüt-
te/St. Märgen. Eintritt frei 
  
20:00 - 21:30 Uhr 
Thurnerwirtshaus, Thurner 1 
Dagmar Schonleber - 2019 
Kabarettistin & Liedermacherin. Nach ihren 
begeisternden Auftritten auf der Thurner 
Wirtshaus Bühne in 2017 und 2018 ist Dag-
mar Schönleber auch in diesem Jahr mit ei-
nem neuen Programm wieder bei „Kultur am 
Thurner“ zu Gast. Spenden erwünscht

Samstag, 02.03.2019  

10:00 - 12:00 Uhr 
Thurnerspur Loipenzentrum 
2-Tages-Langlaufkurs in St. Märgen 
Faszination – Skilanglauf - Inmitten einzig-
artiger Natur fühlen Sie die Leichtigkeit des 

Gleitens, � nden die Balance des Gleichge-
wichtes und die Freude beim Abfahren. Fol-
gen Sie Ihrem Atem, spüren Sie Ihren Körper 
bei Kälte und Schnee – einfach nur pures 
Glücksgefühl. In Einklang kommen mit sich 
selbst - mit allen Sinnen. Samstag, 02.03. 
und Sonntag, 03.03.2019. Anmeldung und 
Infos bei: Verena Möst, +49(0)7669/ 1236, 
verenamoest@t-online.de  
  
20:11 Uhr  
Schwarzwaldhalle, Sportplatz 1 
Bunter Abend - Fasnachtveranstaltung 
der St. Märgener Vereine 
Es erwartet Sie ein buntes Programm mit 
dem Duo Kaltenbrunn! Für Alt und Jung! 
Buspendeldienst ab 19.00 Uhr vom Dorf zur 
Schwarzwaldhalle und zurück! Eintritt frei

Sonntag, 03.03.2019  

10:00 - 12:00 Uhr 
Thurnerspur Loipenzentrum 
2-Tages-Langlaufkurs in St. Märgen 
  
10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum, Eingang Kloster-Torbogen 
Kloster Museum St. Märgen 
Schwarzwälder Uhr & weltweiter Uhrenhan-
del, Barockbildhauer Matthias Faller, Sakrale 
Kunst & Brauchtum. Führungen: 10.15 Uhr 
und 11.45 Uhr. 
Eintritt 6 €, unter 15 Jahre und Gäste mit 
Hochschwarzwald Card frei 
  
13:00 - 17:00 Uhr 
kunsthaus 
Ausstellung „Adieu Tristesse“ kunsthaus 
St. Märgen  
Die Ausstellung Adieu Tristesse ist wie ein 
warmer Ofen. Eine Erheiterung für den 
Geist, in der farben-reduzierten Winterzeit 
im Schwarzwald. Romain Burgy, Malerei, Yu-
sef El-Saleh, Skulpturen. Ausstellungsende: 
17.03.2019. Eintritt frei 
  
14:11 Uhr  
Glashütte 
Kinderfasnet in der Glashütte 
14.11 Uhr Umzug, anschl. Kinderfasnet im 
Vereinslokal in der Glashütte. Eintritt frei

Montag, 04.03.2019  

14:11 - 18:00 Uhr 
Schwarzwaldhalle, Sportplatz 1 
Kinderfasnet mit den Betzitglunki 
Mit närrischem Programm und der Betzit-
glunkizunft in St. Märgen in der Schwarz-
waldhalle. Eintritt frei

Dienstag, 05.03.2019  

19:11 Uhr  
Dorfbrunnen 
Fasnetverbrennung  
Um das Narrenfeuer beim Dorfbrunnen lau-
fend, verabschieden sich die Betzitglunki 
und alle anderen Narren unter Wehklagen 
von der Fasnet 2019, anschließend Kehraus 
im Hotel Löwen

Mittwoch, 06.03.2019  

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum, Eingang Kloster-Torbogen 
Kloster Museum St. Märgen 
Führungen: 10.15 Uhr und 11.45 Uhr 
Eintritt 6 €, unter 15 Jahre und Gäste mit 
Hochschwarzwald Card frei  

 
 
DTV-Klassi� zierung von 
Ferienhäusern, Ferienwohnun-
gen und Privatzimmern 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bie-
tet in diesem Jahr erneut allen Vermietern 
die Möglichkeit an, eine Klassi� zierung ihrer 
Ferienhäuser, Ferienwohnungen oder Pri-
vatzimmer nach den Richtlinien des Deut-
schen Tourismusverbandes (DTV) durchzu-
führen. An der DTV-Klassi� zierung können 
alle Anbieter von Ferienhäusern und Feri-
enwohnungen sowie Anbieter von Privat-
zimmern bis einschließlich neun Betten in 
Deutschland teilnehmen. 

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) gibt 
vor, dass alle drei Jahre die Ferienhäuser, Fe-
rienwohnungen und Privatzimmer erneut 
klassi� ziert werden müssen. Die DTV-Klassi-
� zierung ist nach wie vor freiwillig. Jedoch 
ist eine Kategorisierung nach Sternen in den 
letzten Jahren zum wichtigsten Auswahlkri-
terium für den Gast geworden. 
  
Mit dem ersten Erklärvideo zur DTV-Klassi� -
zierung können Sie sich ganz einfach über 
die Vorteile der Sterne und den Ablauf der 
Klassi� zierung informieren.  

https://www.youtube.com/watch?v=D80r4
BD0AHw&feature=youtu.be 
  
Gerne können Sie den aktuellen Kriterienbo-
gen, sowie die Mindestkriterien im Internet 
unter www.deutschertourismusverband.de 
(DTV-Klassi� zierungen – Ferienwohnungen 
und Privatzimmer) heruntergeladen oder 
diesen in den Tourist-Informationen St. Mär-
gen abholen. Wir bitten Sie zu beachten, 
dass sich die Kriterien im Vergleich zu den 
vorherigen Jahren zum Teil geändert haben. 
Die Klassi� zierung wird durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Tourist-Infor-
mationen der Hochschwarzwald Tourismus 
GmbH in den Monaten zwischen April und 
Juni durchgeführt.  

Gerne erhalten wir bis zum 29. März 2019  
eine Rückmeldung von Ihnen, wenn Sie sich 
klassi� zieren lassen möchten. 

Eine Teilnahme Ihrerseits an der Klassi� zie-
rung würde uns sehr freuen und wir stehen 
Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfü-
gung. Sie erreichen uns in der Tourist-Infor-
mation St. Märgen unter der Telefon Num-
mer 07652-1206-8390  
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KIRCHEN
NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit 
St. Märgen-St. Peter

Gottesdienste in St. Märgen 
Mittwoch, 27.02.2019 
Thurnerkapelle, 19.00 Uhr - Eucharistiefeier 
Sonntag, 03.03.2019 
Pfarrkirche, 10.00 Uhr - Eucharistiefeier - Fa-
miliengottesdienst zur Fasnet 
Mittwoch, 06.03.2019 
Pfarrkirche, 19.00 Uhr - Eucharistiefeier mit 
Ascheausteilung - es singt der Kirchenchor 
St. Märgen 
  
Hinweise: Im Falle einer Beerdigung in 
der Seelsorgeeinheit entfällt die jeweilige 
Abendmesse. 
  
Sämtliche Gottesdienste unserer Seelsor-
geeinheit � nden Sie im aktuellen Kloster-
schlüssel oder unter www.klosterdoerfer.de. 
 
 

Evangelische Versöhnungsgemeinde 
Stegen

Musikalische Gruppen 
(nicht in den Schulferien) 
Gospelchor: montags, um 18:00 Uhr im 
Ökumen. Zentrum, Stegen;
Leitung: Ulrich Strub 
Kinderchor: mittwochs, um 17:45 Uhr, ab 
6 Jahre, im Ökumen. Zentrum, Stegen; Lei-
tung: Heike Alpermann-Stange, Tel: 07660-
1588 
Kammerorchester: mittwochs um 20:00 
Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten;
Leitung: Carola Christ;  
Kantorei: freitags um 19.30 Uhr im Ev. Ge-
meindezentrum Kirchzarten,
Leitung: Julian Handlos 

 
Ökumene 

Ökumen. Singkreis  
Di, 05.03.19, 14:30 Uhr, in der Senioren-
wohnanlage Stegen; Kontakt Rosa Gabele, 
Tel. 905579 

BERICHTE 
DER VEREINE

Bienenzuchtverein

Einladung 
Am Donnerstag den 28.03.2019 � ndet um 
19.30 Uhr im Hotel Löwen die diesjährige 
ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Tagesordnungspunkte sind:
1. Begrüßung – Erö� nung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ehrungen
8. Verschiedenes
 
Hierzu laden wir alle Mitglieder gem. der 
Satzung §9 recht herzlich ein. Im Anschluss 
hält Helmut Meier, aus Steißlingen einen 
Vortrag zum Thema Verhalten von Bienen-
völkern beim Schwärmen 
 Mit freundlichen Grüßen 
Josef Hog (Vorstand)  
 
 

BLHV St. Märgen

Jahreshauptversammlung  
Wir laden alle Mitglieder sowie Interessierte 
zu unserer Hauptversammlung am Freitag,  
15. März 2019 um 20.00 h  im Hotel Löwen 
herzlich ein.  
  
Tagesordnung:   
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfung 
5. Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
6. Wahlen
7. Verschiedenes
8. Bezirksgeschäftsführerin Frau Silke Grü-

newald vom BLHV informiert über aktu-
elle Themen (Düngeverordnung, Wolf, 
Blauzunge, Forstreform usw.) und steht 
gerne für Fragen zur Verfügung 

 
Landfrauenverein

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
15. März 19  um 19.30 Uhr im Gasthaus 
Rössle laden wir alle Mitglieder sowie Inte-
ressierte ganz herzlich ein.  
  
Tagesordnung:   
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht mit Bilderpräsentation 

4. Kassenbericht 
5. Kassenprüfbericht 
6. Grußworte 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Ehrungen  
9. Verschiedenes 

Über zahlreiche Teilnehmer/innen würden 
wir uns sehr freuen. 
Das Vorstandsteam   
 
 

Betzitglunki 

Liebe St. Märgener - alt und 
jung...... 
Schaut Euch mal in Eurer Küche um. 
Wir Betzitglunki machen wieder Kinderfas-
net ist doch klar 
und da wären Eure Kuchen wieder wunder-
bar! 
Egal ob dick ob dünn, ob groß ob klein - 
sie dürfen sahnig oder trocken sein! 
Am Montag, 04.03.2019 sind wir ab 13 Uhr 
für Euch da: 
Dann könnt Ihr Eure Kuchen abgeben in der 
Schwarzwaldhalle 
- wir Glunkis danken Euch in jedem Falle!!! 
 
 

INTERESSANTES & 
WISSENSWERTES

Agentur für Arbeit 
Ö� nungszeiten an Fasnacht 
Für den „Schmutzigen Donnerstag“, 28. Feb-
ruar, gilt abweichend zu den bekannten Ö� -
nungszeiten: Die Agentur für Arbeit Freiburg 
mit allen angeschlossenen Geschäftsstel-
len, das Jobcenter Freiburg, die Jugendbe-
rufsagentur Gleis 25, und die Familienkasse 
Freiburg ö� nen bis 16.00 Uhr. 
  
Für „Rosenmontag“, 4. März, gilt abwei-
chend zu den bekannten Ö� nungszeiten: 
Das Berufsinformationszentrum in der Le-
hener Straße, Freiburg, und die Jugend-
berufsagentur Gleis 25 in der Bismarckal-
lee, Freiburg, ö� nen bis 12:30 Uhr. Die 
Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in 
Emmendingen, Müllheim und Titisee-Neu-
stadt, die Geschäftsstellen des Job-centers 
Breisgau-Hochschwarzwald in Müllheim, 
Titisee-Neustadt und Breisach sowie alle 
Geschäftsstellen des Jobcenters Landkreis 
Emmendingen haben geschlossen. 
  
An den übrigen Fasnachtstagen gelten die 
bekannten Ö� nungszeiten. 

Ende des redaktionellen Teils



Zeitungs- und Briefzusteller (m/w/d) 
in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen 
im Raum Titisee-Neustadt & St. Märgen gesucht.  
Gerne besprechen wir mit Ihnen die Einzelheiten 
im persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns an! 

Ansprechpartner: Herr Glockner 07651-932207
glockner@universal-zustell.gmbh  

UZG Glasbergweg 7 x 79822 Titisee-Neustadt

HOF GESUCHT!!!! 
Sie möchten Ihren Hof verkaufen oder haben keinen Nachfolger, 
der Ihre Landwirtschaft weiterführt? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Wir sind eine junge engagierte Familie mit einer Alpaka Zucht, die wir
gerne vergrößern möchten. Hierfür suchen wir einen Bauernhof oder
eine aktive Landwirtschaft. Rentenbasis, Kauf, Pacht da sind wir

komplett flexibel. Wir freuen uns auf Ihr Angebot.

Familie Sandmann, Telefon 0 76 61 / 9 03 52 70 
oder Katharina@Zastlertal-Alpaka.de

Am Rosenmontag bleibt unser Blumengeschäft
geschlossen. Bestellungen werden gerne ausgeliefert!!!

Jetzt schöne abgehärtete Hornveilchen 
eigene Produktion!

Qualitätssamen eingetroffen

Gärtnerei Faller • Telefon 0 76 69 / 309
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Starten Sie mit unserer
beliebtesten Aktion ins neue Jahr!
Deswegen ist uns das Jahr 2019 von Anfang an sym-
pathisch.  Dieses gute Gefühl möchten wir gerne mit 
Ihnen teilen. Schalten Sie in den ersten Kalenderwo-
chen 6 Anzeigen und bezahlen nur 4. Na? Fühlt sich Ihr 
Jahresanfang schon gut für Sie an? Unsere Aktion gilt 
vom 7.1. bis 28.2.19 in den Kalenderwochen 2 bis 9.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preislisten für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen (gültig ab 1. Januar 2019). * Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr 
in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchent-
liche Erscheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige 
Erscheinungsweise) sein und in sechs/ vier aufeinanderfol-
genden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden Ra-
batt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben 
sind für Sie kostenlos. 

Unsere 

Neujahrsaktion 

für Sie!

%





Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Noch kein Plan, wie es nach dem Abi weitergeht? 
Wir hätten eine Idee! 
Bewirb dich für den Bundesfreiwilligendienst. 
Vergütung, Urlaub, tolle Erfahrungen, jede Menge Spaß
und eine tolles Team erwarten dich. 

Weitere Infos unter: www.lebenshilfe-ssw.de/jobs oder 
bei Johanna Fehrenbach, 07651 972770. 
Wir freuen uns auf dich! 


